
 

 

Mitzeichnungen 
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_____________ 
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_____________ 
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Datum: 

_____________ 
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Datum: 

_____________ 
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Datum: 

_____________ 

 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 14.03.2017 

 Vorlage Nr. 17/0120 

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkämmerer Bunte Entscheidung 27.03.2017 13 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Förderprogramm „Gute Schule 2020“ 

hier: Aufhebung eines Sperrvermerks 

 
Begründung: 

(ggf. zusätzlich) 

 

Das Land NRW hat gemeinsam mit der NRW.BANK das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ 

zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung 

und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur aufgelegt; die Förderung basiert auf der 

Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen für die bereitgestellten Kredite. 

 

Für die Stadt steht aus diesem Programm ein Kreditvolumen von rd. 2,6 Mio. € im Jahr 

2017 zur Verfügung; 50 % davon sind für investive Maßnahmen vorgesehen und 50 % für 

konsumtive Maßnahmen. 

 

Der Rat hat in seiner Sitzung am 09.02.2017 die Maßnahmen beschlossen, die 2017 über 

das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert werden sollen. 

 

Mit der Umsetzung der ersten Maßnahmen soll in den Osterferien begonnen werden: 

 

 Malerarbeiten Regenbogenschule Flurbereich EG:   7.000 Euro 

 Malerarbeiten Mosaikschule (Zum Stadtwald) Treppenhaus: 5.000 Euro 

 Malerarbeiten Mosaikschule (Diepenbrockstr.) Treppenhaus: 9.000 Euro 
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Weitere Maßnahmen sind für die Sommerferien vorgesehen. 

 

Für die o. g. Fördermaßnahme ist im Haushalt 2017 für konsumtive Maßnahmen bei der 

Haushaltsstelle Sach- und Dienstleistungen im Produkt 03.01.01 – Grundschulen - ein Be-

trag in Höhe von 1.300.000 € eingestellt. Die Position ist mit einem Sperrvermerk zur Frei-

gabe durch den Haupt- und Finanzausschuss versehen. 

 

Der Sperrvermerk ist nunmehr teilweise aufzuheben, um die Umsetzung der Arbeiten in 

den ab 10.04.2017 beginnenden Osterferien sicherzustellen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig 21.000 

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig 21.000 

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

Für die Maßnahmen in den Osterferien. 
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Beschlussentwurf: 

 

 

Der Sperrvermerk im Produkt 03.01.01 – Grundschulen –bei der Haushaltsstelle Sach- und 

Dienstleistungen für das Programm „Gute Schule 2020“ wird im Umfang von 21.000 € auf-

gehoben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 (Ulrich Roland) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


